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ABI  Schwerpunkt Abitur: 

5.4.2 Flucht und Asyl in Deutschland und Europa: Der Rechtsrahmen

 M1 Asyl im Grundgesetz

Artikel 16
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert wer-
den. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

1993 ersetzt durch Artikel 16a:
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus ei-
nem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung 
des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb 
der europäischen Gemeinschaften, auf die die Vorausset-
zungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das 
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den 
Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten 
Rechtsbehelf vollzogen werden.
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf-
grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allge-
meinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, 
dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfin-
det. […]
(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 
wird in allen Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, 
die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich 
unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, 
wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maß-
nahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt 
werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt blei-
ben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen 
von Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, 
die […] Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von 

Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerken-
nung von Asylentscheidungen treffen.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, https://www.
bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/
gg_01/245122, Zugriff am 06.02.2017.

 M2 Schutzbestimmungen im Völkerrecht

Asylberechtigung:
Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt sind Men-
schen, die im Falle der Rückkehr in ihr Herkunftsland einer 
schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt 
sein werden, aufgrund ihrer Rasse […], Nationalität, poli-
tischen Überzeugung, religiösen Grundentscheidung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe […], 
ohne eine Fluchtalternative innerhalb des Herkunftslandes 
oder anderweitigen Schutz vor Verfolgung zu haben. 
Nicht jede negative staatliche Maßnahme – selbst wenn sie 
an eines der genannten persönlichen Merkmale anknüpft 
– stellt eine asylrelevante Verfolgung dar. Es muss sich 
vielmehr einerseits um eine gezielte Rechtsgutverletzung 
handeln, andererseits muss sie in ihrer Intensität darauf 
gerichtet sein, die Betroffenen aus der Gemeinschaft aus-
zugrenzen. Schließlich muss es sich um eine Maßnahme 
handeln, die so schwerwiegend ist, dass sie die Menschen-
würde verletzt und über das hinausgeht, was die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des jeweiligen Staates ansonsten 
allgemein hinzunehmen haben.
Berücksichtigt wird grundsätzlich nur staatliche Verfol-
gung, also Verfolgung, die vom Staat ausgeht. […] Not-
situationen wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen 
oder Perspektivlosigkeit sind damit als Gründe für eine 
Asylgewährung gemäß Artikel 16a GG grundsätzlich aus-
geschlossen. 
[…] Bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat ist 
eine Anerkennung der Asylberechtigung ausgeschlossen. 
Dies gilt auch, wenn eine Rückführung in diesen Drittstaat 

nicht möglich ist, etwa weil dieser man-
gels entsprechender Angaben der Asyl-
antragstellenden nicht konkret bekannt 
ist. 
Flüchtlingsschutz:
Auf Basis der Genfer Flüchtlingskonven-
tion gelten Menschen als Flüchtlinge, die 
sich aus begründeter Furcht vor Verfol-
gung von staatlichen oder nichtstaatli-
chen Akteuren aufgrund ihrer Rasse […], 
Nationalität, politischen Überzeugung, 
religiösen Grundentscheidung oder 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe […] außerhalb ihres Her-
kunftslands befinden und sie den Schutz 
ihres Herkunftslands nicht in Anspruch 
nehmen können oder aufgrund der be-
gründeten Furcht nicht in Anspruch neh-
men wollen.
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Abb. 1: Asylbewerber in Deutschland



Arbeitsaufträge

 5.4 Migration und Flucht als Herausforderung europäischer Politik
©

 E
rn

st
 K

le
tt

 V
er

la
g 

G
m

bH
, S

tu
tt

ga
rt

 2
01

7 
| w

w
w

.k
le

tt
.d

e 
| A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n 
Vo

n 
di

es
er

 D
ru

ck
vo

rl
ag

e 
is

t 
di

e 
Ve

rv
ie

lf
äl

ti
gu

ng
 f

ür
 d

en
 e

ig
en

en
 U

nt
er

ri
ch

ts
ge

br
au

ch
 

ge
st

at
te

t. 
D

ie
 K

op
ie

rg
eb

üh
re

n 
si

nd
 a

bg
eg

ol
te

n.

A
ut

or
: M

ic
ha

el
 E

be
rt

O
nl

in
e-

Li
nk

 z
u:

 
So

zi
al

w
is

se
ns

ch
af

te
n 

| G
lo

ba
le

 S
tr

uk
tu

re
n 

un
d 

Pr
oz

es
se

IS
B

N
: 9

78
-3

-1
2-

00
69

32
-4

Beispiele für Handlungen, die als Verfolgung gelten kön-
nen, sind Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, 
einschließlich sexueller Gewalt, gesetzliche, administ-
rative, polizeiliche und/oder justizielle Maßnahmen, die 
als solche diskriminierend sind oder in diskriminierender 
Weise angewandt werden, unverhältnismäßige oder dis-
kriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung, Verweige-
rung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer 
unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung, 
Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüp-
fen oder gegen Kinder gerichtet sind.

Subsidiärer Schutz:
Der subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der Flücht-
lingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden 
können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. 
Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige 
Gründe dafür vorbringen, dass ihnen in ihrem Herkunfts-
land ein ernsthafter Schaden droht […]. Ein ernsthafter 
Schaden kann sowohl von staatlichen als auch von nicht-
staatlichen Akteuren ausgehen. 
Als ernsthafter Schaden gilt die Verhängung oder Vollstre-
ckung der Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder eine 
ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Un-
versehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikts.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Schutzformen, http://www.
bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/schutzfor-
men-node.html, Zugriff am 28.03.2017.

 M3 Europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik
Im Kontext europäischer Flucht und Asylpolitik sind vor 
allem die asylrechtlichen Bestimmungen interessant, 
die mit dem Dubliner Übereinkommen von 1990 (in Kraft 
seit 1997) EU-weit Rechtskraft erlangten. Ihr zentraler 
Inhalt ist das „One-State-Only“-Prinzip, mit der illegale 
Weiterwanderungen und mehrfache Asylanträge in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten verhindert werden sollen. 
Danach ist jeweils nur ein Mitgliedsstaat für die Prüfung 
eines Asylantrages zuständig; und zwar in der Regel der-
jenige, der einem Asylbewerber die Einreise gestattet hat. 
Reist dieser illegal in ein anderes Mitgliedsland weiter, ist 
der Staat verpflichtet, den Bewerber zurückzunehmen. 
Die Schengen-Regelungen1 enthielten sowohl Vor- als auch 
Nachteile. So garantierte das Dubliner Übereinkommen Asyl-
bewerberinnen und -bewerbern ein ordentliches Asylverfah-
ren und verhinderte ein „Weiterschieben“ von Staat zu Staat 
[…]. Im Grunde genommen diente es allerdings lediglich der 
Verteilung von Zuständigkeiten und enthielt damit keinerlei 
Bestimmungen über die Art und Weise, wie Asylverfahren in 
der EU einheitlich gestaltet werden könnten.

1 Hinter dem Begriff der Schengen-Regelungen verbergen sich ver-
schiedene Übereinkünfte von EG bzw. EU, darunter das sog. Schenge-
ner Übereinkommen von 1985 (Schengen I) und das sog. Schengener 
Durchführungsübereinkommen von 1990 (Schengen II). Beide wurden 
weiter ergänzt, u. a. durch das Dubliner Übereinkommen von 1997 sowie 
weitere Verordnungen (Dublin II und III). Dieses sog. Schengen-System 
schuf die Voraussetzung zum Wegfall der innereuropäischen Binnen-
grenzkontrollen.

Marianne Haase/ Jan C. Jugl: Grundlagendossier Migration, „Asyl- und 
Flüchtlingspolitik der EU“ vom 27.11.2007, hrsg. v. Bundeszentrale für 
politische Bildung, http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-
migration/56551/asyl-fluechtlingspolitik?p=3, Zugriff am 25.09.2014.

 M4 Dublin-III-Abkommen
Die Dublin-III-Verordnung der EU regelt, welcher Mitglieds-
staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig 
ist. Ziel der Verordnung war eine koordinierte Zurückwei-
sung von Flüchtlingen. Sie sollten gerade nicht wahllos 
durch Europa irren, während sich jeder Staat, in dem ein 
Flüchtling Asyl beantragt, für unzuständig erklärt. Die 
europäischen Staaten sollen deshalb in jedem Einzelfall 
feststellen, welches Land jeweils für einen Asylsuchenden 
zuständig ist. Dann soll der Flüchtling in dieses zuständige 
Land überstellt werden. So jedenfalls war der Plan.
Vereinfacht gesagt (wenn nicht speziellere Gründe etwas 
anderes nahelegen) gilt: Es ist immer das Land zuständig, 
in dem der Flüchtling zum ersten Mal den Boden eines 
EU-Landes betreten hat. Nach den Dublin-Regeln sind also 
meistens die Länder an den Außengrenzen, zum Beispiel 
Griechenland, Italien, Kroatien oder Ungarn zuständig. Und 
gerade nicht das Land, aus dem sie nach Deutschland kom-
men, also zum Beispiel Österreich.
Oft gibt es nach diesem Dublin-Verfahren aber Probleme. 
Nicht selten sind die Flüchtlinge bei der Einreise nach Eu-
ropa (zum Beispiel in Griechenland oder Italien) nämlich 
gar nicht registriert worden. Dann lässt sich nur schwer 
nachweisen, in welchem Land der Flüchtling zum ersten 
Mal den Boden eines Mitgliedstaats betreten hat. Und dann 
ist – ebenfalls nach der Dublin-III-Verordnung – plötzlich das 
Land zuständig, in dem der Flüchtling zum ersten Mal Asyl 
beantragt hat; also in sehr vielen Fällen Deutschland.
Hier schließt sich gewissermaßen der Kreis: Deutschland 
ist plötzlich nach der Dublin III-Verordnung zuständig und 
darf dann selbst nach dem deutschen Recht nicht an der 
Grenze zu Österreich zurückschicken. Das besagt § 18 
Abs. 4 Nr. 1 Asylgesetz.

Kolja Schwartz: Wie funktioniert das Dublin-System?, 05.04.2016, 
http://www.tagesschau.de/inland/faq-dublin-101.html, Zugriff am 
29.01.2017.

1. Stellen Sie einen Katalog von Fragen auf, die Ihnen für 
das Anerkennungsverfahren eines Flüchtlings relevant 
erscheinen ( M1  – M4  ).

2. Vollziehen Sie für ausgewählte Herkunftsländer 
arbeitsteilig den Fluchtweg nach Deutschland nach 
und überprüfen Sie
a)  inwieweit deutsche/europäische Rechtsgrundlagen 

umgesetzt worden sind,
b)  für welche Nationalitäten aus Abb. 1 welcher 

Schutzstatus ( M1  – M4  ) infrage kommt.

3. Diskutieren Sie die Positionen in M3  und beziehen 
Sie Stellung zur Asyldebatte im deutschen oder 
europäischen Rahmen.
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